
Urnenwahlen, Amtsdauer 2012 - 2015 

 
Am Sonntag, 27. November 2011, finden im Verhältniswahlverfahren (Proporz) folgende Er-
neuerungswahlen für die Amtsdauer 2012 – 2015 statt: 
 
- 4 Mitglieder des Gemeinderats 

 
Politische Parteien oder Wählergruppen, die Anspruch auf eine Vertretung in die zu wählenden 
Behörden erheben, haben der Gemeindeverwaltung bis spätestens Montag, 17. Oktober 

2011, 10.00 Uhr, die Wahlvorschläge einzureichen. Diese Wahlvorschläge sind mit einer deut-
lichen Bezeichnung ihrer Herkunft (Partei/Wählergruppe) zu versehen und von mindestens 10 
in Gemeindeangelegenheiten stimmberechtigten Personen zu unterzeichnen. Die gleiche Per-
son kann nicht mehr als einen Wahlvorschlag unterzeichnen. 
Die Listen dürfen nicht mehr Namen enthalten, als Sitze zu besetzen sind. Jeder Name darf 
beim Verhältniswahlverfahren zweimal auf den Wahlvorschlag gesetzt werden (Kumulation). 
Für die Vorgeschlagenen sind Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse und Beruf anzuge-
ben. Keine der vorgeschlagenen Personen darf für dieselbe Behörde oder dasselbe Amt auf 
mehr als einem Wahlvorschlag aufgeführt werden. Der Gemeindeverwalter prüft bei der Einrei-
chung jeden Wahlvorschlag und macht die Unterzeichnenden auf allfällige Mängel aufmerk-
sam. 
Änderungen der Wahlvorschläge müssen bis spätestens am 38. Tag vor der Wahl, d.h. bis am 
20. Oktober 2011, 10.00 Uhr, erfolgen. 
Allfällige Beschwerden sind innert 10 Tagen nach der Wahl schriftlich und begründet beim Re-
gierungsstatthalteramt Biel/Bienne, Schloss, 2560 Nidau, einzureichen (gem. Art. 67a VRPG). 
Im Übrigen werden auf die Bestimmungen im Abstimmungs- und Wahlreglement verwiesen. 
 
Aegerten, im September 2011 Der Gemeinderat 


